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 Veröffentlicht am 10.01.1963

Norm

ABGB §1327 c1

Rechtssatz

Es ist untunlich, die jeweiligen Anteile der Familienmitglieder am Einkommen des Mannes mit starren Prozentsätzen zu

6xieren. Wenn auch in der Regel der Anteil des die Familie erhaltenden Ehemannes etwas höher sein wird als der

Anteil der Ehefrau, muß doch die Berechnung immer von den im Einzelfall festgestellten Umständen ausgehen.
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nur: In der Regel der Anteil des die Familie erhaltenden Ehemannes etwas höher sein wird als der Anteil der

Ehefrau. (T3) Beisatz: Wenn eine gehobene gesellschaftliche und berufliche Stellung des Mannes erwiesen ist,

widerspricht es nicht der Lebenserfahrung, seinen Anteil etwas höher zu veranschlagen. (T4)
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